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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1956

Norm

ZPO §396 C

Rechtssatz

Der Umstand, daß Tatsachen o5enkundig sind, kann bei der Fällung eines Versäumungsurteiles nur insoweit

Berücksichtigung 9nden, als ein o5enkundig unrichtiges tatsächliches Vorbringen der erschienenen Partei nicht wahr

gehalten werden darf.
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